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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Das Flurstück Nr. 31/8 in der Silbergerbstraße 28 im Ortsteil Hofsgrund der Gemeinde 
Oberried ist bereits mit einem Wohngebäude bebaut. Der Eigentümer beabsichtigt, das 
bestehende Wohnhaus durch einen Anbau zu erweitern, um zusätzlichen familienge-
rechten Wohnraum zu schaffen. Die Gemeinde hat das Anliegen geprüft und steht dem 
Vorhaben wohlwollend gegenüber. Die vorgelegte Entwurfsplanung (Holzbau Bruno Kai-
ser GmbH) sieht eine Erweiterung des Hauptgebäudes in südwestliche Richtung vor. 
Der Anbau soll mit Satteldach errichtet werden, im Dachgeschoss sind zwei Erker ge-
plant, um möglichst viel nutzbare Wohnfläche zu schaffen. 

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans ĂPocheñ aus dem Jahr 
2003. Mit den bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplans ist die geplante bauli-
che Erweiterung nicht zu verwirklichen. Unter anderem überschreitet der Anbau das be-
stehende Baufenster sowie die zulässige Grundfläche und ragt in eine private Grünflä-
che hinein. Zudem wird durch die geplanten Erker die zulässige Traufhöhe überschritten. 

Aufgrund der Vielzahl der erforderlichen Befreiungen, wird eine Baugenehmigung nur 
auf der Grundlage von Befreiungen nicht in Aussicht gestellt. Deshalb soll für den be-
troffenen Bereich der rechtswirksame Bebauungsplan im Zuge einer 1. Änderung ange-
passt werden. Die Planung verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele: 

Á Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
Á maßvolle Nachverdichtung bestehender Wohnlagen 
Á kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen 
Á Berücksichtigung umwelt- und artenschutzrechtlicher Belange 

Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt ohne Umweltprüfung im einstufigen Verfahren 
nach § 13a BauGB. 

 

Ausschnitt aus dem Lageplan des Bauvorhabens, Anbau in Rot (genordet, ohne Maßstab, Quelle: Holzbau Bruno Kaiser 
GmbH, Stand: Oktober 2023) 
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1.2 Lage des Planungsgebiets  

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortseingang des Ortsteils Hofsgrund und ist 
über die Silberbergstraße / Kreisstraße K 4996 erschlossen. Südlich und östlich des 
Plangebiets grenzt lockere Wohnbebauung an. Im Norden und Westen schließen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland) an. Der Änderungsbereich ist topografisch 
bewegt. Von der südwestlichen Grundstücksgrenze bis zur Silberbergstraße im Nordos-
ten ist ein Gefälle von ca. 5 m zu verzeichnen.  

 

Luftbild des Plangebiets (genordet, ohne Maßstab, Quelle: LUBW 2023) 

1.3 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Drei-
samtal aus dem Jahr 2012 stellt für den Bereich der Bebauungsplanänderung Wohn-
bauflächen dar. Durch die Bebauungsplanänderung wird die Art der baulichen Nutzung 
nicht verändert. Es ist weiterhin ein allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen, womit 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans entsprochen wird. Die vorliegende Ände-
rung des Bebauungsplans kann aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt 
werden.  

 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan des GVV Dreisamtal von 2012 (ohne Maßstab) 
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1.4 Vorhandener Bebauungsplan / Bestehende Rechte 

Für den vorliegenden  nderungsbereich gilt bislang der Bebauungsplan ĂPocheñ in der 
Fassung vom 19.05.2003 (Inkrafttreten) in Verbindung mit der Ortsbausatzung für Hofs-
grund vom 12.07.1972 (Inkrafttreten).  

Der Bebauungsplan ĂPocheñ setzt im  nderungsbereich ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) mit einem Baufenster fest. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser mit einer 
Grundfläche (GR) von maximal 180 m². Die Firsthöhe wird auf 10 m über der Erdge-
schossfußbodenhöhe (EFH) begrenzt. Die maximal zulässige Traufhöhe beträgt 4 m 
(talseitig) bzw. 4,8 m (bergseitig), gemessen von der EFH bis zum Schnittpunkt der Au-
ßerwand mit der Dachhaut. Die maximale Anzahl der Wohneinheiten pro Gebäude wird 
auf drei Wohneinheiten beschränkt. Zulässig sind Walm- und Krüppelwalmdächer mit 
einer Neigung von 40° - 45°.  

 

Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Bebauungsplan ĂPocheñ mit vergrößerter Nutzungsschablone (nicht genordet, ohne 
Maßstab), Änderungsbereich in Rot 

Der geplante Anbau überschreitet das bestehende Baufenster um ca. 5,5 m über eine 
Länge von ca. 10 m und ragt in eine private Grünfläche hinein. Zudem wird die zulässige 
Grundfläche, sowie durch die geplanten Erker die zulässige Traufhöhe überschritten. 
Neben der Vergrößerung des Baufensters im zeichnerischen Teil ist eine Anpassung der 
textlichen Festsetzungen erforderlich, um die Genehmigung des Bauvorhabens pla-
nungsrechtlich vorzubereiten.  
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Ausschnitt aus dem Lageplan des Bauvorhabens (genordet, ohne Maßstab, Quelle: Holzbau Bruno Kaiser GmbH, Stand: 
Oktober 2023) in Überlagerung mit dem rechtswirksamen Bebauungsplan ĂPocheñ, Änderungsbereich in Rot  

1.5 Planungsverfahren  

Die 1. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB. Die Anwendungsvoraussetzungen des Verfahrens nach § 13a BauGB 
liegen vor, weil mit der Bebauungsplanänderung eine Anpassung des Maßes der bauli-
chen Nutzung innerhalb eines bestehenden Bebauungsplans vorgenommen wird. 

Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB nur dann auf-
gestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Im vorliegenden Fall wird dieser 
Schwellenwert deutlich unterschritten.  

Es liegen ferner keine zusätzlichen Bebauungspläne oder Bebauungsplanänderungen 
in der weiteren Umgebung vor, die in einem engen sachlichen, räumlichen oder zeitli-
chen Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan stehen und deren zulässi-
gen Grundflächen bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche mitzurechnen wären 
(Kumulation).  

Da nur ein Anbau an ein bestehendes Wohngebäude geplant ist, werden durch den Be-
bauungsplan auch keine Vorhaben begründet, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum UVPG oder nach Landesrecht unter-
liegen. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie (Natura 
2000). Innerhalb des Planungsgebiets liegen keine Schutzgebiete vor, die nächsten 
Schutzgebiete sind mehrere Kilometer entfernt. Eine Beeinträchtigung dieser Schutzge-
biete ist durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten. 

Ferner bestehen keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
und Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 (1) BImSchG zu 














